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Antragsteller 
 

Name: 
 
 

Firma / Anschrift: 
 
 

Kontakt (Telefon, E-Mail): 
 
 

 
  Ich beantrage die Zertifizierung für mich persönlich. 

 
  Ich beantrage die Zertifizierung für weitere Mitarbeiter: 

 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

 
Die Bestimmungen der Vereinbarung für Fachbetriebe „Anerkannter Fachbetrieb Grundstücksentwäs-
serung – zertifiziert durch den AZV Südholstein“ sind mir bekannt. Die Vereinbarung kann hier einge-
sehen werden: www.azv.sh/leistungen/guetesiegel-fuer-fachbetriebe 
 

 
 
 
Ort, Datum 

 
 
 
Unterschrift, Firmenstempel 

 
Der Antrag ist zu senden an:  AZV Südholstein 

Zertifizierung 
Am Heuhafen 2 
25491 Hetlingen 

oder an:    grundstuecksentwaesserung@azv.sh 
 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen erhalten Sie eine Bestätigung zur Anmeldung. Für Fragen steht 
Ihnen das Team des technischen Kundenservice des AZV Südholstein unter Tel. 04103 964-155 zur 
Verfügung. Im angefügten Datenschutz-Steckbrief geben wir Ihnen eine Kurzübersicht zu der Ver-
wendung Ihrer Daten in einer einfachen Form. Die ausführlichen Informationen finden Sie in unserer 
Datenschutzerklärung (www.azv.sh) oder bei den fachlich zuständigen Personen. 

http://www.azv.sh/
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Informationen zum Datenschutz nach Art. 13, 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 
für: Antrag auf Zertifizierung als „Anerkannter Fachbetrieb Grundstücksentwässerung – zertifiziert 
durch den AZV Südholstein“ 
 

1. Verantwortliche Stelle 

Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV) 
Am Heuhafen 2, 25491 Hetlingen 
E-Mail: info@azv.sh  
Internet: www.azv.sh            
Telefon: 04103 / 964-0, Fax:  04103 / 964-198 

2. Behördliche Datenschutzbeauftragte 

Behördliche Datenschutzbeauftragte 
Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV) 
Am Heuhafen 2, 25491 Hetlingen 
Telefon: 04103 / 964-486 
Fax:  04103 / 964-44-486 
E-Mail: datenschutz@azv.sh 

3. Wir verarbeiten Ihre Daten zu diesem Zweck 

Grundlage für den Zertifizierungsvorgang ist der Antrag auf Zertifizierung.  
Nach Abschluss des Zertifizierungsverfahrens werden die Betriebe auf der Liste der „aner-
kannten Fachbetriebe Grundstücksentwässerung – zertifiziert durch den AZV Südholstein“ 
geführt. Diese Liste wird im Internet auf www.azv.sh veröffentlicht. 

4. Die rechtliche Grundlage ist 

Antrag (Vereinbarung) auf Zertifizierung als „Anerkannter Fachbetrieb Grundstücksentwäs-
serung – zertifiziert durch den AZV Südholstein“  

5. Wir verarbeiten folgende Daten (Datenkategorien) von Ihnen 

 Name, Anschrift und Kontaktdaten des Fachbetriebes  
 Name des Inhabers / Betriebsleitung  
 Namen der zertifizierten Personen des Fachbetriebes, berufliche u. fachliche Qualifika-

tion 
 Ergebnis der Abschlussprüfung 

6.  Wir geben Ihre Daten folgendermaßen weiter 

 Weltweit abrufbar: 
Name, Anschrift und Kontaktdaten des Fachbetriebes und ggfs. Name des Inhabers / 
Betriebsleitung sind Bestandteil der Liste der zertifizierten Fachbetriebe und werden 
auf unserer Webseite veröffentlicht.  

 Keine Weitergabe an Dritte: 
Namen der zertifizierten Personen, berufliche u. fachliche Qualifikation und Ergebnisse 
der Abschlussprüfung zur Zertifizierung werden weder weitergegeben noch veröffent-
licht.  

7. Wir werten Ihre Daten wie folgt aus 

Die Daten der Abschlussprüfung werden ausgewertet zur Feststellung, ob eine Zertifizie-
rung der Person erfolgen kann.  
Ihre Daten werden nicht gesammelt und ausgewertet, um Persönlichkeits-, Verhaltens-, Be-
wegungsprofile o. Ä.  von Ihnen zu erstellen, d.h. es findet kein Profiling statt. 
 
 

  

mailto:info@azv.sh
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8.  Löschfristen 

Der Eintrag auf der Liste der zertifizierten Fachbetriebe wird gelöscht, wenn der Betrieb die 
Anforderungen nicht mehr erfüllt.  
Weitere Daten, die nicht mehr benötigt werden, werden nach drei Jahren gelöscht. 

9.  Information zur Bereitstellung der Daten 

Bei Nichterteilen der notwendigen Auskünfte kann keine Zertifizierung der Personen bzw. 
des Betriebes erfolgen. 

10. Sie haben das Recht (Betroffenenrechte) 

 Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO) 
 eine Einwilligung (sofern erteilt) zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) oder der Ver-

arbeitung Ihrer Daten zu widersprechen (Art. 21 DSGVO), 
 dass unrichtige Daten über Sie bei uns berichtigt werden (Art. 16 DSGVO), 
 dass nicht mehr erforderliche Daten über Sie bei uns gelöscht werden (Art. 17 

DSGVO), 
 dass unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt 

wird (Art. 18 DSGVO) und 
 Ihre Daten in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten (Übertragbarkeit) 

(Art. 20 DSGVO) 
 
Möchten Sie eines Ihrer Rechte in Anspruch nehmen, dann wenden Sie sich bitte an den 
Verantwortlichen bzw. an die Datenschutzbeauftragte (siehe oben). 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht 
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden 
sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren (Art. 77 DSGVO).  
In Schleswig-Holstein: 
Landesbeauftragte für Datenschutz 
Holstenstraße 98, 24103 Kiel 
https://www.datenschutzzentrum.de/ 
Telefon: 0431 988 1200 / Fax: 0431 988-1223 

Stand: 17.6.2022 

 


